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Amt für Gesundheit hat noch keine «Qurantänesünder» entlarvt 
Der Abgleich von Passagierdaten mit Rückkehrern aus Risikoländern, die sich bei der Behörde meldeten, zeigt erfreuliche Ergebnisse. 

Seit dem 6. Juli besteht für Per-
sonen, die aus Risikoländern 
oder -gebieten in die Schweiz 
zurückkehren, die Pflicht, sich 
innerhalb von zwei Tagen bei 
der zuständigen kantonalen 
Stelle zu melden und eine zehn-
tätige Quarantäne anzutreten. 
Doch so reibungslos, wie die 
Verantwortlichen sich das 
wünschten, funktioniert die 
ganze Sache nicht. 

Kritik am BAG und diverse 
Verstösse in der Schweiz 
Zum einen ist da die behördli-
che Ebene: Um die Einhaltung 
der Quarantänebestimmungen 
stichprobenartig kontrollieren 
zu können, werden den Kanto-
nen vom Bundesamt für Ge-
sundheit wöchentlich mehrere 
Bus- und Flugpassagierlisten 
übermittelt. Für einige von ih-
nen erfolgt die Datenweiterga-
be im Hinblick auf eine effekti-
ve Überprüfung allerdings zu 
langsam, weshalb sie nach al-
ternativen Bezugsmöglichkei-
ten suchen. Zürich, Aargau 
oder Glarus beispielsweise um-
gehen das BAG mittlerweile, in-

dem sie die Passagierlisten vom 
Flughafen Kloten direkt bei der 
Kantonspolizei Zürich erhalten. 

Zum anderen sind es aber 
auch die Einwohnerinnen und 
Einwohner, die bisweilen nicht 
mitspielen wollen. Im Zuge der 
kantonalen Kontrollen stossen 
die Behörden immer wieder auf 
einzelne Personen, die der Mel-

de- und Quarantänepflicht 
nicht nachkommen. Eine Ge-
setzesübertretung, die mit 
einer Busse von bis zu 10 000 
Franken belegt werden kann. 

Liechtenstein kann beim 
BAG nichts beanstanden 
Aufgrund des Epidemiengeset-
zes und der Verordnung der Re-

gierung finden die Schweizer 
Bestimmungen und Massnah-
men auch in Liechtenstein An-
wendung. Entsprechend hat 
das hiesige Amt für Gesundheit 
zu Kontrollzwecken auch schon 
sporadisch Daten von Flugrei-
senden aus Liechtenstein erhal-
ten, wie Manuel Frick, General-
sekretär des Ministeriums für 
Gesellschaft, bestätigt. 

Über die Anzahl übermittel-
ter Passagierdaten will die Re-
gierung zwar keine Auskunft 
geben, wohl aber über die Be-
zugsquelle. Demnach ist Liech-
tenstein nicht dem Beispiel ei-
niger anderer Kantone gefolgt, 
sondern erhält die Daten, wie 
ursprünglich angedacht, vom 
Bundesamt für Gesundheit. 
«Das Amt für Gesundheit ist 
mit der Datenweitergabe durch 
das BAG bislang zufrieden», 
stellt Frick klar. 

Zufrieden kann die Behörde 
auch mit dem Verhalten der 
Rückkehrer aus Risikoländern 
oder -gebieten sein. Da die 
Kontrollen nur stichprobenartig 
durchgeführt werden, ist die 
Möglichkeit, dass ein Fehlver-

halten unentdeckt bleibt, 
selbstredend gegeben. Die 
überprüften Personen jedoch 
müssen sich allesamt nichts 
vorwerfen lassen, wie Manuel 
Frick erklärt: «Aufgrund des 
Abgleichs der Passagierdaten 
des BAG mit den Reiserückkeh-
rern, die sich beim Amt für Ge-
sundheit gemeldet haben, 
konnte keine Zuwiderhandlung 
festgestellt werden.» 

Positiv fällt das Fazit auch 
hinsichtlich der Quarantänedis-
ziplin aus. In der Regel besteht 
mit Auslandsrückkehrern wäh-
rend ihrer zehntägigen Quaran-
täne zu drei Zeitpunkten telefo-
nischer Kontakt – wenn sie sich 
beim Amt melden, zur Mitte der 
Quarantäne und letztmals ge-
gen Ende hin. Dabei, so Frick, 
hätten sich bislang alle Per- 
sonen als «durchweg koopera-
tiv» erwiesen. Gestern Mitt-
woch befanden sich laut BAG in 
Liechtenstein 83 Personen in 
Quarantäne, die aus einem Risi-
koland oder eine Risikoregion 
zurückgekehrt waren. 
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Das Amt für Gesundheit hat zwecks Kontrolle bereits auf  
Passagierdaten zurückgegriffen. Bild: iStock

Neue Risikoliste 
ist ab heute gültig 

Die Liste mit den Risikoländern 
und -gebieten wird vom Bun-
desamt für Gesundheit regel-
mässig aktualisiert. Neu darauf 
zu finden sind per 20. August Al-
banien, Andorra, Aruba, Belgien, 
Belize, Färöer, Gibraltar, Guam, 
Indien, Malta, Monaco, Namibia 
und die Balearen. Personen, die 
sich in den vergangenen 14 Ta-
gen zu einem beliebigen Zeit-
punkt dort oder in einem ande-
ren, bereits auf der Liste befind-
lichen Land aufgehalten haben, 
müssen innert zweier Tage mit 
der zuständigen Behörde Kon-
takt aufnehmen und sich für 
zehn Tage in Quarantäne bege-
ben. Nicht länger auf der Liste 
des Bundes figurieren ab heute 
Äquatorialguinea, São Tome 
und Principe, Saudi-Arabien, 
Serbien und Singapur. (bo) 

Hinweis 
Die Liste der Riskoländer ist auf 
www.bag.admin.ch abrufbar.

Viele Emotionen, aber zu wenig Indizien 
Die Vorwürfe zulasten der Kita-Kokon-Kids-Care-Geschäftsführerin blieben unbewiesen. Die Richterin sprach die Erzieherin frei.  

Bettina Stahl-Frick 
 
Mit zitternden Händen und un-
ter Tränen zeigte die Mutter die 
Videoaufnahme von ihrem 
Sohn der Richterin, Staatsan-
wältin sowie der Verteidigung. 
Zuhause wollte dieser seine 
Mutter in einen Raum sperren. 
«Weil du böse bist, musst du 
Angst haben», spricht er in sei-
nem Wortschatz in die Kamera. 
Worauf ihn die Mutter fragt, 
was sie machen soll, wenn sie 
nun Angst habe. «Türe klopfen 
und ‹Hilfe› schreien», antwor-
tet der Junge. «Wann darf ich 
wieder raus?» Darauf der heute 
knapp Vierjährige: «Wenn wie-
der brav.» 

Mit dieser angeblich so ge-
schehenen Situation wollte die 
Mutter beweisen, dass sich die-
se Art von Sanktion in der Kita 
Kokon Kids Care in Ruggell tat-
sächlich zugetragen hatte. Ihr 
Sohn, der dort mehrere Monate 
betreut wurde, sollte angeblich 
einer von drei Kita-Kindern 
sein, die von der Geschäftsfüh-
rerin entsprechend misshan-
delt worden sein sollen. Bei ei-
nem Wutanfall soll die diplo-
mierte Kleinkinderzieherin den 
damals Zweieinhalbjährigen je-
weils ins Kita-Schlafzimmer 
weggesperrt haben, ohne auch 
nur das Licht anzumachen. In 
seiner kindlichen Sprache habe 
dies ihr Sohn der Mutter 
erzählt – weinend und von da 
an ängstlich vor der Dunkelheit.  

Unters Waschbecken  
gestossen  
Ursprünglich hat der Mutter 
eine damalige Mitarbeiterin 
von dem Vorfall erzählt. Vor 
Gericht sprach die ehemalige 
Mitarbeiterin gestern noch von 
weiteren zwei Kindern, welche 

die Kleinkinderzieherin eben-
falls mit dieser Massnahme 
sanktioniert haben soll. Bereits 
beim Amt für Soziale Dienste 
wie auch bei der Landespolizei 
hatte die ehemalige Mitarbeite-
rin Angaben dazu gemacht. Ei-
nes der drei Kinder soll die Er-
zieherin sogar im Badezimmer 
unter das Waschbecken gestos-
sen und am Genick gepackt ha-
ben, mit den Worten: «Jätz isch 
färtig!»  

Unter all den Zeugen, die 
gestern vor Gericht geladen wa-
ren, war diese ehemalige Mitar-
beiterin die einzige, die diese 
Vorfälle selbst gesehen haben 
will. Allerdings verstrickte sie 
sich gestern in ihren Aussagen. 
Zum einen stimmten ihre beim 
Amt für Soziale Dienste ge-
schilderten Beobachtungen 
nicht mit jenen überein, die sie 
im Dezember bei der Landes-
polizei erzählt hatte. Vor Ge-

richt gestern kamen gar neue 
Versionen auf, worauf sie von 
der Richterin mehrmals er-
mahnt wurde, die Wahrheit zu 
sagen. Sie könne sich kaum 
mehr an die Vorfälle im 
Oktober 2019 erinnern, recht-
fertigte sich die Zeugin. Sie er-
innere sich lediglich an Vorfälle, 
nach denen die Kinder trauma-
tisiert wirkten. Wie oft und was 
genau in der Kita in Ruggell vor-
gefallen war, blieb gemäss 
ihren Schilderungen auch ges-
tern noch ungenau.  

Angeklagte vermutet  
Rache wegen Kündigung 
Für die Angeklagte stand fest, 
dass diese ehemalige Mitarbei-
terin lüge, da sie sich zu jenem 
Zeitpunkt in einem gekündig-
ten Arbeitsverhältnis befunden 
habe. Schon länger habe sie die 
Mitarbeiterin «loshaben wol-
len», wie die Angeklagte sagte. 

Eine Schwangerschaft und 
Krankheiten hätten dies aber 
zuvor verhindert, bevor sie die 
Kündigung dann im August 
vergangenen Jahres durchbrin-
gen hätte können. «Daher die-
ser Groll auf mich und all die 
ungerechtfertigten Behauptun-
gen.»  

Allerdings ist die Zeugin 
nicht die einzige Mitarbeiterin, 
die solche Behauptungen auch 
gestern vor Gericht aufgestellt 
hatte. Eine weitere ehemalige 
Mitarbeiterin, der ebenfalls zu 
jener Zeit gekündigt bezie-
hungsweise deren Vertrag nicht 
verlängert wurde, brach gar in 
Tränen aus, als sie ihre Beob-
achtungen der Richterin schil-
derte: Oftmals habe die Ange-
klagte die Kinder am Mittags-
tisch sehr grob aus ihren Tripp- 
Trapp-Stühlen gerissen, sodass 
diese zu weinen begonnen hät-
ten. Den Eltern habe sie nie die 

Wahrheit gesagt, wenn sie ihre 
Kinder abgeholt hätten. Bei-
spielsweise wenn es Streiterei-
en gab oder ein Kind nichts es-
sen wollte. «Sie beteuerte den 
Eltern stets, dass alles in Ord-
nung ist.» Und die Zeugin stell-
te einen weiteren Vorwurf in 
den Raum: «Wurde bei einem 
Kind lediglich eine leicht er-
höhte Temperatur gemessen, 
informierte sie gleich die 
Eltern, erzählte allerdings, dass 
ihr Kind Fieber hätte.» Vom 
Grund dafür ist die ehemalige 
Mitarbeiterin überzeugt: «Weil 
die Angeklagte mit den Kindern 
oft überfordert und froh war, 
wenn sie früher als geplant von 
den Eltern abgeholt wurden.» 
Auch eine weitere Mitarbeiterin 
glaubt, dass die Geschäftsfüh-
rerin überfordert war: «Sie hät-
te keine Kita führen sollen,  
da sie auch viel zu selten anwe-
send war.»  

Andere Mitarbeiter von 
Vorwürfen geschockt 
Doch nicht alle damaligen Mit-
arbeiterinnen scheinen diesel-
ben schlimmen Beobachtungen 
gemacht zu haben: «Ich bin von 
diesen Vorwürfen geschockt», 
sagte gestern eine von ihnen. 
Entsprechend könne sie sich 
diese auch nicht erklären. 
Ebenso eine weitere Mitarbei-
terin: «Ich war stets mittendrin 
und habe weder ein Kind in ei-
nem abgesperrten Raum vorge-
funden, noch habe ich sie wie 
geschildert schreien oder wei-
nen gehört.»  

Fazit: Drei Mütter, die ges-
tern abermals geschildert ha-
ben, was ihnen ihre Kinder er-
zählt haben. Drei ehemalige 
Mitarbeiterinnen, die mehr 
oder weniger genau von den 
Vorfällen erzählt haben und 

eine Angeklagte, die jegliche 
Schuld von sich weist. «Die 
Kinder liegen mir sehr am Her-
zen, entsprechend behandle ich 
sie alle gut», beteuerte sie in ih-
rem Schlusswort. 

Und es blieb die Meinung 
der Staatsanwältin: «Es spricht 
alles dafür, dass die geschilder-
ten Vorfälle auch so passiert 
sind», sagte sie in ihrem Plä- 
doyer. «Was wir heute verhan-
deln, ist vielleicht nur die 
Spitze des Eisbergs.» Die Gren-
zen seien überschritten wor-
den, sie forderte eine Schuld 
und Tat angemessene Strafe. 
Die Verteidigung hingegen for-
derte einen Freispruch: «Spre-
chen Kinder von Angst in der 
Dunkelheit, ist dies ganz nor-
mal», so die Verteidigerin. 
Nichts deute darauf hin, dass 
die Anschuldigungen auch nur 
einen Kern Wahrheit beinhal-
ten würden.  

«Die Indizien reichen  
wirklich nicht aus» 
Nach einer rund achtstündigen 
Verhandlung fällte die 
Richterin schliesslich das 
Urteil: Freispruch für die Ange-
klagte. «Es war ein schwieriges 
Verfahren», sagte sie. Doch kei-
ner der Vorwürfe hätte bewie-
sen werden können. Als vierfa-
che Mutter könne sie die Emo-
tionen verstehen. «Aber die 
Indizien reichen wirklich nicht 
aus.»  

Nach 18 Uhr leerte sich der 
Gerichtssaal im Verhandlungs-
raum 1, in dem aufgrund der 
ausserordentlich vielen Zuhö-
rer zu Beginn der Verhandlung 
eine Maskenpflicht verhängt 
wurde. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig, die Staatsanwäl-
tin gab gestern keine Erklärung 
ab.  

«Ich werde in meiner Kita nie mehr so arbeiten können wie früher», sagte die Angeklagte. Bild: Archiv


